
 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International 
Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

VAT Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen rund um die Mehrwertsteuer 

Juli 2021 

 

NEUES VOM EUGH 

Steuerfreie Verwaltung von 
Sondervermögen 
EuGH, Urt. v. 17.6.2021 – Rs.  
C-58/20 – K und Rs. C-59/20 – 
DBKAG 

Der EuGH hat zur Tragweite des 
Begriffs „Verwaltung“ im Sinne 
der Steuerbefreiung für die Ver-
waltung von Sondervermögen 
entschieden. 

Sachverhalt 
In diesen verbundenen Fällen 
geht es darum, ob die Umsatz-
steuerbefreiung für die Verwal-
tung von Sondervermögen auf 
Dienstleistungen angewendet 
werden kann, die für die Verwal-
ter solcher Fonds erbracht wer-
den. 

Der erste Fall betrifft bestimmte 
Leistungen zur Ermittlung der für 
die Einkünftebesteuerung der 
Fonds-Anteilinhaber maßgebli-
chen Werte wie zum Beispiel die 
Steuerrechnungen an einen Drit-
ten. 

Der zweite Fall betrifft die Ein-
räumung eines Nutzungsrechts 
an einer Software zur Erstellung 
wesentlicher Berechnungen für 
das Risikomanagement und die 
Performancemessung. 

Damit die Steuerbefreiung für 
die Verwaltung von Sonderver-
mögen nach Art. 135 Abs. 1 
Buchst. g MwStSystRL gelten 
kann, muss die Dienstleistung 
als „Verwaltung“ gelten und sich 
diese Verwaltung auf ein „Son-
dervermögen“ beziehen. In den 
vorliegenden Fällen stellt sich 
die Frage, ob die Leistungen als 
„Verwaltung“ zu qualifizieren 
sind. Das vorlegende österreichi-
sche Gericht hatte Zweifel an 
der Auslegung des Begriffs „Ver-
waltung“ und ob die Dienstleis-
tung in seinen Anwendungsbe-
reich fallen könnte. 

Urteil 
Der EuGH legt Art. 135 Abs. 1 
Buchst. g MwStSystRL dahin 
aus, dass von Dritten an Sonder-
vermögen-Verwaltungsgesell-
schaften erbrachte Dienstleistun-
gen wie steuerliche Arbeiten, die 
die Besteuerung der Fondsein-
künfte der Anteilinhaber gemäß 
dem nationalen Recht sicherstel-
len, und die Einräumung eines 
Nutzungsrechts an Software, die 
ausschließlich der Durchführung 
von für das Risikomanagement 
und die Performancemessung 
wesentlichen Berechnungen 
dient, unter die in dieser Bestim-
mung vorgesehene Steuerbefrei-
ung fallen. 
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Diese setzt voraus, dass die 
Dienstleistungen eine enge Ver-
bindung mit der Verwaltung von 
Sondervermögen aufweisen und 
ausschließlich für die Zwecke 
der Verwaltung von Sonderver-
mögen erbracht werden, auch 
wenn sie nicht vollständig aus-
gelagert sind. 

Bitte beachten Sie: 
Es bleibt abzuwarten, ob und 
wie die deutsche Finanzverwal-
tung auf das Urteil reagiert. 
Nach Auffassung der Finanzver-
waltung ist zum Beispiel die „Er-
stellung von Steuererklärungen“ 
steuerpflichtig (vgl. Abschnitt 
4.8.13 Abs. 20 Nr. 1 UStAE). 
Dies steht jetzt auf dem Prüf-
stand. 

Hinzuweisen ist ferner auf das 
seit dem 1.7.2021 geltende 
Fondsstandortgesetz. Durch die-
ses Gesetz wurde die Steuerbe-
freiung in § 4 Nr. 8h UStG erwei-
tert. Sie erfasst nunmehr auch 
die Verwaltung von „Wagniskapi-
talfonds“. Eine nähere Definition 
durch die Finanzverwaltung 
wäre zu begrüßen. 

 

NEUES VOM BFH 

Umsatzsteuerliches Entgelt 
bei „0 %-Finanzierung“ 
BFH, Urt. v. 24.2.2021, XI R 
15/19 

Der BFH hat zum umsatzsteuer-
lichen Entgelt einer Warenliefe-
rung mit „0 %-Finanzierung“ 
Stellung genommen. In diesem 
Fall trägt der liefernde Unterneh-
mer die Kosten der Finanzierung 
des Kaufpreises durch eine 
Bank in der Weise, dass die 
Bank im Rahmen der Auszah-
lung an den Unternehmer vom 
Darlehensbetrag die Zinsen ein-
behält und der Kunde in Raten 
den Kaufpreis an die Bank zahlt. 
Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass die einbehaltenen Zinsen 
das Entgelt der Warenlieferung 

des Unternehmers an den Kun-
den auch dann nicht mindern, 
wenn der Unternehmer in der 
Rechnung gegenüber dem Kun-
den angibt, er gewähre ihm ei-
nen Nachlass in Höhe der Zin-
sen. 

Sachverhalt 
Eine GmbH & Co. KG gehört ei-
ner Unternehmensgruppe an 
und betreibt einen Einzelhandel. 
Sie bietet im Rahmen von Wa-
renverkäufen eine sogenannte 
„0 %-Finanzierung“ an, bei der 
die Kunden trotz Ratenzahlung 
insgesamt nur den Kaufpreis der 
Waren, den sie auch bei einer 
sofortigen Barzahlung entrichtet 
hätten, zahlen. Grundlage die-
ses Angebots ist ein "Rahmen-
vertrag Kreditvermittlung" zwi-
schen der Muttergesellschaft X 
und einer Bank. 

Die Bank ist zur Übernahme al-
ler vermittelten Neufinanzierun-
gen an Endverbraucher aus Wa-
renverkäufen von X verpflichtet, 
wobei X die Kreditvermittlung 
durch Einschaltung der jeweili-
gen Verkaufshäuser, unter ande-
rem der GmbH & Co. KG, über-
nimmt. Die Darlehensverträge 
werden unmittelbar zwischen 
den Darlehensnehmern (Kun-
den) und der Bank geschlossen. 
Im Fall der „0 %-Finanzierung“ 
erfolgt die Auszahlung der jewei-
ligen Darlehensvaluta abzüglich 
einer sogenannten Subvention 
an die GmbH & Co. KG. 

Kaufverträge der GmbH & Co. 
KG mit ihren Kunden mit einer  
"0 %-Finanzierung" wurden zum 
Barzahlungsbetrag (Kaufpreis) 
abgeschlossen. Über diesen Be-
trag erteilte die GmbH & Co. KG 
gegenüber dem Kunden eine 
Rechnung, in der jeweils der 
Nettobetrag und die darauf ent-
fallende Umsatzsteuer ausge-
wiesen war. Zusätzlich enthielt 
die Rechnung den Hinweis auf 
die Zahlungsart  
 

"Finanzkauf - 0 %", wobei der Fi-
nanzierungsbetrag dem Gesamt-
betrag entsprach, sowie folgen-
den Passus:  

"Als Nachlass gewähren wir die 
seitens der finanzierenden Bank 
erhobenen Zinsen. Diese belau-
fen sich auf einen Betrag von 
EUR... . Vereinbarungsgemäß 
zahlen wir den als Nachlass ge-
währten Betrag direkt an die fi-
nanzierende Bank. Ein Anspruch 
auf Barauszahlung des Nachlas-
ses besteht nicht." 

Streitig ist, ob die Bemessungs-
grundlage der mittels der Son-
derzinsdarlehen finanzierten Lie-
ferungen um die jeweilige Sub-
vention zu kürzen ist. 

Urteil 
Der BFH verneint dies. Vorlie-
gend bildet der Kaufpreis bzw. 
die (ungekürzte) Darlehensva-
luta die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage für die 
Besteuerung der jeweiligen Lie-
ferung. 

So wurde der Kaufvertrag über 
die Lieferung der Waren zum 
Barzahlungsbetrag abgeschlos-
sen. Über diese Summe verein-
barte der Kunde mit der Bank 
das von der GmbH & Co. KG 
vermittelte Sonderzinsdarlehen 
mit einer Auszahlung an die 
GmbH & Co. KG zur Tilgung der 
Kaufpreisschuld unter Einbehalt 
der vereinbarten "Subvention". 

Zur Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage für die Besteue-
rung der Lieferung ist es uner-
heblich, dass der jeweilige 
Kunde den vereinbarten Kauf-
preis nicht unmittelbar an den 
Lieferanten, sondern unter Ein-
schaltung der Bank zahlte. Denn 
Art. 73 MwStSystRL verlangt 
nicht, dass die Gegenleistung für 
die Lieferung unmittelbar vom 
Empfänger der Lieferung er-
bracht wird. Die Entrichtung der 
Gegenleistung kann auch – wie 



 VAT Newsletter | 3 

© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen 
Mitgliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

im Streitfall – durch eine Bank 
erfolgen. 

Das Entgelt als Bemessungs-
grundlage für die Besteuerung 
der Lieferung an den Kunden, 
das im Streitfall der Darlehens-
valuta entspricht, ist nicht um die 
von der Bank einbehaltene "Sub-
vention" zu kürzen. Denn der 
Einbehalt hat seinen Rechts-
grund nicht im für die Besteue-
rung allein maßgeblichen 
Rechtsverhältnis zwischen der 
GmbH & Co. KG und dem Kun-
den, sondern im Rechtsverhält-
nis zwischen der GmbH & Co. 
KG und der Bank. Jenes geson-
dert zu betrachtende Leistungs-
verhältnis kann die Bemes-
sungsgrundlage für die Lieferung 
der Klägerin an den Kunden 
nicht berühren. 

Der BFH legt das EuGH-Urteil 
vom 15.5.2001 – Rs. C-34/99 – 
Primback entgegen der GmbH & 
Co. KG nicht dahingehend aus, 
dass eine Entgeltsminderung ge-
geben ist, wenn den Kunden die 
Höhe der Finanzierungskosten, 
die der Lieferant gegenüber der 
Bank für den Kunden übernom-
men hat, und damit die Höhe 
des seitens des Lieferanten ge-
währten Nachlasses jeweils aus-
drücklich mitgeteilt worden ist. 

Bitte beachten Sie: 
Die Werbung mit dem Verspre-
chen "0 %-Finanzierung" ist all-
gegenwärtig: Insbesondere Au-
tohändler, Elektromärkte und 
Möbelhäuser bieten ihre Pro-
dukte oftmals zum Kauf mit zins-
loser Finanzierung an. Für 
Händler ist die Finanzierungs-
möglichkeit zur Umsatzsteige-
rung interessant und Banken 
können auf diesem Wege neue 
Kunden gewinnen. Das vorlie-
gende BFH-Urteil begrenzt den 
wirtschaftlichen Vorteil für die 
Lieferanten.

Stellplatzvermietung an  
Wohnungsmieter 
BFH, Urt. v. 10.12.2020, V R 
41/19 

Der BFH hat dazu Stellung ge-
nommen, unter welchen Voraus-
setzungen eine Stellplatzvermie-
tung an Wohnungsmieter steuer-
frei ist. 

Gesetzeslage 
Steuerfrei ist nach § 4 Nr. 12 
Satz 1 Buchst. a UStG insbeson-
dere die Vermietung und die 
Verpachtung von Grundstücken. 
Dies beruht auf Art. 135 Abs. 1 
Buchst. l MwStSystRL. Steuer-
pflichtig ist nach § 4 Nr. 12 Satz 
2 UStG insbesondere die Ver-
mietung von Plätzen für das Ab-
stellen von Fahrzeugen. Unions-
rechtlich beruht dies auf Art. 135 
Abs. 2 Buchst. b MwStSystRL. 

Rechtsprechung von EuGH 
und BFH 
Zur Frage der Vermietung von 
Plätzen für das Abstellen von 
Fahrzeugen bei einer zugleich 
erfolgenden Wohnungsvermie-
tung hat der EuGH im Urteil 
Henriksen vom 13.7.1989 – Rs. 
C-173/88 – entschieden, dass 
die Vermietung von Plätzen für 
das Abstellen von Fahrzeugen 
vom Befreiungstatbestand nicht 
ausgenommen werden kann, 
wenn sie mit der steuerfreien 
Vermietung von für einen ande-
ren Gebrauch bestimmten 
Grundstücken, zum Beispiel von 
Grundstücken für Wohnzwecke 
oder für gewerbliche Zwecke, 
eng verbunden ist. In diesem 
Fall stellen beide Vermietungen 
einen einheitlichen wirtschaftli-
chen Vorgang dar. Dies sei dann 
der Fall, wenn der Platz für das 
Abstellen von Fahrzeugen und 
das für einen anderen Gebrauch 
bestimmte Grundstück Teil ein 
und desselben Gebäudekomple-
xes sind und diese beiden Ge-
genstände von ein und demsel-
ben Vermieter an ein und den-
selben Mieter vermietet werden. 
Dem hat sich der BFH in seiner 

Rechtsprechung angeschlossen 
(BFH-Urteile vom 30.3.2006, V 
R 52/05, und vom 21.6.2017, V 
R 3/17). 

Übertragung der Grundsätze 
auf den Streitfall 
Danach handelt es sich im 
Streitfall bei der Stellplatzvermie-
tung und der Wohnungsvermie-
tung um einen einheitlichen wirt-
schaftlichen Vorgang. 

Ein "Gebäudekomplex" im Sinne 
der vorstehenden EuGH-Recht-
sprechung liegt auch dann vor, 
wenn es sich um ein Vorder- und 
Hinterhaus mit einem "Zwischen-
komplex" handelt. Für das Vor-
liegen eines einheitlichen wirt-
schaftlichen Vorgangs im Ver-
hältnis zwischen Vermieter und 
Mieter ist es zudem ohne Be-
deutung, ob andere (externe) 
Mieter von Stellplätzen Zugang 
zu diesen haben, ohne das Miet-
gebäude betreten zu müssen. 
Weiterhin ist es der einem ein-
heitlichen wirtschaftlichen Vor-
gang zugehörigen Nebenleis-
tung wesensimmanent, dass sie 
nicht stets im Gefolge der Haupt-
leistung auftritt und die Haupt-
leistung damit auch ohne Ne-
benleistung erbracht werden 
kann. Es kommt daher nicht da-
rauf an, dass die Wohnungsnut-
zung auch ohne Stellplatzanmie-
tung möglich ist. 

Außerdem spricht es nicht ge-
gen das Vorliegen einer Neben-
leistung zu einer Hauptleistung, 
dass Neben- und Hauptleistung 
auf unterschiedlichen Märkten 
erbracht werden können. Die 
Parkplatzsituation im jeweiligen 
Gebiet ist dabei ebenso uner-
heblich wie das Interesse an ei-
ner bloßen Parkplatzanmietung 
oder -vermietung. 

Im Streitfall ist somit von einem 
einheitlich wirtschaftlichen Vor-
gang im Sinne der EuGH-Recht-
sprechung auszugehen. Sowohl 
Wohnung als auch Stellplatz 
wurden zwischen den jeweils 
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selben Vertragsparteien vermie-
tet. Auch die räumlichen Voraus-
setzungen liegen vor. Die Stell-
platzvermietung rundet die Woh-
nungsvermietung bei fahrzeug-
besitzenden Mietern ab.  

Bitte beachten Sie: 
Die Abgrenzung von Haupt- und 
Nebenleistung ist der Praxis oft 
schwierig, hat aber oftmals we-
sentliche umsatzsteuerliche Aus-
wirkungen. Im vorliegenden Fall 
spielt die Frage deshalb eine 
entscheidende Rolle, weil von 
der Beurteilung die Frage ab-
hängt, ob der Umsatz steuer-
pflichtig oder steuerfrei zu be-
handeln ist und somit eine Vor-
steuerabzugsberechtigung bzw. 
-berichtigung besteht bzw. vor-
zunehmen ist oder nicht.  

 

NEUES VOM BMF 

Unternehmereigenschaft von 
Aufsichtsratsmitgliedern 
BMF, Schr. v. 8.7.2021 ‒ III C 2 
– S 7104/19/10001 :003 

Das BMF hat zur Unternehmer-
eigenschaft von Aufsichtsrats-
mitgliedern Stellung genommen. 
Hintergrund ist das BFH-Urteil 
vom 27.11.2019, V R 23/19, V R 
62/17 wonach das Mitglied eines 
Aufsichtsrats entgegen bisheri-
ger Rechtsprechung nicht als 
Unternehmer tätig ist, wenn es 
aufgrund einer nicht variablen 
Festvergütung kein Vergütungs-
risiko trägt. 

Streichung bisheriger Aussa-
gen im UStAE 
Durch das BMF-Schreiben wer-
den folgende Passagen gestri-
chen: 

‒ „Ebenso erfolgt die Tätigkeit 
als Aufsichtsratsmitglied 
selbstständig …“ (Abschnitt 
2.2. Abs. 2 Satz 7 UStAE) 

‒ „Ein Kommanditist ist als 
Mitglied eines Beirates, 

dem vor allem Zustim-
mungs- und Kontrollrechte 
übertragen sind, gegenüber 
der Gesellschaft selbststän-
dig tätig …“ (Abschnitt 2.2. 
Abs. 3 Satz 1 UStAE) 

Neue Verwaltungsgrundsätze 
im UStAE 
Die neuen Verwaltungsgrund-
sätze werden in Abschnitt 2.2. 
Abs. 3a UStAE normiert. Ob ein 
Aufsichtsratsmitglied unterneh-
merisch tätig ist, ist für jedes 
Mandat separat zu prüfen. 

Das Mitglied eines Aufsichtsrats 
trägt nicht schon deshalb ein 
Vergütungsrisiko, weil seine Ver-
gütung nachträglich für mehrere 
Jahre ausgezahlt wird. Trägt das 
Mitglied des Aufsichtsrats kein 
Vergütungsrisiko, ist es nicht 
deshalb selbstständig tätig, weil 
es unter den Voraussetzungen 
des § 116 AktG für pflichtwidri-
ges Verhalten haftet. 

Neben Sonderregelungen und 
Übergangsbestimmungen für 
den öffentlichen Bereich ist auf 
folgende Unterscheidung hinzu-
weisen: 

Nicht variable Festvergütungen 
von Aufsichtsratsmitgliedern 
Trägt das Mitglied eines Auf-
sichtsrats aufgrund einer nicht 
variablen Festvergütung kein 
Vergütungsrisiko, ist es nicht 
selbstständig tätig. Die Vergü-
tung kann sowohl in Geldzahlun-
gen als auch in Sachzuwendun-
gen bestehen. Eine nicht vari-
able Festvergütung liegt insbe-
sondere im Fall einer pauscha-
len Aufwandsentschädigung vor, 
die für die Dauer der Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat gezahlt 
wird. Sitzungsgelder, die das 
Mitglied des Aufsichtsrats nur er-
hält, wenn es tatsächlich an der 
Sitzung teilnimmt, sowie nach 
dem tatsächlichen Aufwand be-
messene Aufwandsentschädi-
gungen sind keine nicht variab-
len Festvergütungen.  

Gemischte Vergütungen von 
Aufsichtsratsmitgliedern 
Besteht die Vergütung des Auf-
sichtsratsmitglieds sowohl aus 
festen als auch variablen Be-
standteilen, ist es grundsätzlich 
selbstständig tätig, wenn die va-
riablen Bestandteile im Kalen-
derjahr mindestens 10 Prozent 
der gesamten Vergütung, ein-
schließlich erhaltener Aufwands-
entschädigungen, betragen. 
Ausnahmen sind in begründeten 
Fällen möglich. 

Reisekostenerstattungen sind 
keine Vergütungsbestandteile 
und demzufolge bei der Ermitt-
lung der Zehn-Prozent-Grenze 
nicht zu berücksichtigen.  

Entsprechende Anwendung für 
Mitglieder anderer Kontrollgre-
mien 
Die obigen Grundsätze gelten 
auch für Mitglieder von Aus-
schüssen, die der Aufsichtsrat 
nach § 107 Abs. 3 AktG bestellt 
hat und für Mitglieder von ande-
ren Gremien, die nicht der Aus-
übung, sondern der Kontrolle der 
Geschäftsführung einer juristi-
schen Person oder Personen-
vereinigung dienen. 

Anwendungsbereich 
Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden.  

Zur Vermeidung von Übergangs-
schwierigkeiten wird es – auch 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
– insbesondere nicht bean-
standet, wenn die bisher gelten-
den Regelungen in Abschnitt 
2.2. Abs. 2 Satz 7 und Abs. 3 
Satz 1 UStAE zur Umsatzsteuer-
pflicht auf Leistungen angewen-
det werden, die bis einschließ-
lich 31.12.2021 ausgeführt wor-
den sind. Zudem gibt es Sonder-
regelungen für Beamte und poli-
tische Mandatsträger. 

Bitte beachten Sie: 
Es ist anhand der Aufsichtsrats-
vereinbarungen (insbesondere 
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Vergütungsstruktur) zu prüfen, 
inwieweit die umsatzsteuerliche 
Behandlung von Aufsichtsrats-
vergütungen anzupassen ist.  

 

Umsatzsteuerliche Behand-
lung von Reiseleistungen 
BMF, Schr. v. 24.6.2021 ‒ III C 2 
– S 7419/19/10001 :006 

Mit dem Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 17.12.2019 wurde 
§ 25 UStG wie folgt geändert: 

‒ Anwendung der Sonderre-
gelung auch für den B2B-
Bereich (mit Wirkung ab 
dem 18.12.2019), 

‒ Aufhebung der Gesamtmar-
genbildung (mit Wirkung ab 
dem 1.1.2022). 

Die Finanzverwaltung hat die ge-
setzlichen Änderungen zum An-
lass genommen, den Umsatz-
steueranwendungserlass 
(UStAE) umfänglich zu überar-
beiten.  

Die Regelungen dieses Schrei-
bens sind grundsätzlich in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Die 
Regelungen des Abschnitts 25.3 
UStAE zu Einzelmargenbildung 
sind für Umsätze nach dem 
31.12.2021 anzuwenden. Die 
Nichtbeanstandungsregelung für 
Reiseleistungen von Unterneh-
men mit Sitz im Drittland bis zum 
31.12.2021 (BMF-Schreiben 
vom 29.3.2021) besteht fort. Aus 
Gründen des Vertrauensschut-
zes wird es nicht beanstandet, 
wenn Unternehmer auf bis zum 
31.12.2021 ausgeführte Um-
sätze Abschnitt 25 UStAE in der 
am 1. Juni 2021 geltenden Fas-
sung anwenden. 

Vorliegen von Reiseleistungen 
Gemäß Abschnitt 25.1 Abs. 2 
UStAE ist es für das Vorliegen 

einer Reiseleistung grundsätz-
lich erforderlich, dass der Unter-
nehmer ein Bündel von Einzel-
leistungen erbringt, welches zu-
mindest eine Beförderungs- oder 
Beherbergungsleistung enthält. 
Diese ausdrückliche Einschrän-
kung im UStAE ist neu. 

Als Bestandteile einer Reiseleis-
tung kommen insbesondere in 
Betracht: 

1. Beförderung zu den einzel-
nen Reisezielen, Transfer; 

2. Beherbergung; 
3. Verpflegung; 
4. Betreuung durch Reiselei-

ter; 
5. Durchführung von Veran-

staltungen (z.B. Stadtrund-
fahrten, Besichtigungen, 
Sport- und sonstige Anima-
tionsprogramme, Landaus-
flüge); 

6. neu im UStAE aufgeführt: 
Eintrittsberechtigungen. 

Klargestellt wird im UStAE, dass 
Eigenleistungen bei der Prüfung, 
ob eine Reiseleistung gegeben 
ist, nicht zu berücksichtigen sind. 
Neu im UStAE ist, dass eine ein-
zelne Leistung für die Anwen-
dung des § 25 UStG nur dann 
genügt, wenn es sich um eine 
Beherbergungsleistung handelt. 
§ 25 UStG ist hingegen (wie bis-
her im UStAE) auf den isolierten 
Verkauf von Opernkarten durch 
ein Reisebüro nicht anzuwen-
den.  

Neu im UStAE ist, dass die Ein-
räumung von Eintrittsberechti-
gungen für Messen, Ausstellun-
gen, Seminare und Kongresse 
und damit im Zusammenhang 
erbrachte Beförderungs-, Ver-
pflegungs- und Beherbergungs-
leistungen, die vom Veranstalter 
als einheitliche Leistung angebo-
ten werden, keine Reiseleistun-
gen sind. 

Bitte beachten Sie: 
Für alle Unternehmen, die Rei-
seleistungen erbringen, ohne 
Rücksicht darauf, ob dies allein 
Gegenstand des Unternehmens 
ist, ist zu prüfen, ob die oben ge-
nannte Ausnahmeregelung für 
die Einräumung von Eintrittsbe-
rechtigungen gilt, oder ob für be-
stimmte Veranstaltungen (zum 
Beispiel Kundenevents mit Rah-
menprogramm, Mitgliederver-
sammlungen etc.) die Margen-
besteuerung durchzuführen ist.  

 

Billigkeitsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Flutkata-
strophe vom Juli 2021 
BMF, Schr. v. 23.7.2021 ‒ III C 2 
– S 7030/21/10008 :001 

Die Unwetterereignisse im Juli 
2021 in Bayern, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Sach-
sen haben zu flächendeckenden 
Zerstörungen und zu einem Kol-
laps der Versorgung in den be-
troffenen Gebieten geführt. 

Zur Unterstützung der Bewälti-
gung des außergewöhnlichen 
und parallel zur Corona-Pande-
mie eingetretenen Unwetterer-
eignisses gelten laut BMF in fol-
genden Bereichen Billigkeits-
maßnahmen: 

‒ Überlassung von Wohnraum 
‒ Unentgeltliche Verwendung 

von dem Unternehmen zuge-
ordneten Gegenständen (In-
vestitionsgütern) zur Suche 
und Rettung von Flutopfern, 
Beseitigung der Flutschäden 

‒ Unentgeltliche Erbringung ei-
ner sonstigen Leistung (zum 
Beispiel Personalgestellung)  

‒ Herabsetzung der Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlung 
2021 

‒ Sachspenden 

Die Einzelheiten und Vorausset-
zungen der Billigkeitsmaßnah-
men werden im BMF-Schreiben 
näher erläutert. Dieses steht auf 
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der Website des BMF zum 
Download bereit. 

 

SONSTIGES 

KPMG Digitalsteuer Quick 
Check 

Zahlreiche Staaten haben be-
reits unilaterale Digitalsteuern 
eingeführt, die zunehmend mehr 
Branchen betreffen. Mit Blick auf 
die Erfüllung von Compliance-
Anforderungen und ein frühzeiti-
ges Einleiten von Maßnahmen 
möchten wir Ihnen unseren kos-
tenfreien KPMG Digitalsteuer 
Quick Check vorstellen. 

Mit dem KPMG Digitalsteuer 
Quick Check verschaffen Sie 
sich ganz einfach einen ersten 
Überblick, ob und inwieweit Ihr 
Unternehmen von einer Digital-
steuer betroffen sein könnte. Mit 
dem Tool ermitteln Sie mögliche 
Digitalsteuerbelastungen in aus-
gewählten Ländern, können die 
Auswirkungen auf unterschiedli-
che Geschäftsmodelle einfach 
simulieren und Schwellenwerte 
und mögliche Steuerzahlungen 
im Blick behalten. Einen Über-
blick über die Funktionalitäten 
und unser kostenfreies Angebot 
finden Sie auf der KPMG Direct 
Services Website zum KPMG 
Digitalsteuer Quick Check.  

Interessiert Sie unser Angebot, 
hinterlassen Sie über den Zu-
gang anfordern-Button einfach 
Ihre Kontaktdaten und wir setzen 
uns umgehend mit Ihnen in Ver-
bindung. Gerne stellen wir Ihnen 
auf Wunsch den KPMG Digital-
steuer Quick Check auch per-
sönlich vor. Sollten Sie von Digi-
talsteuern betroffen sein, analy-
sieren wir Ihre Situation mit 
Ihnen gemeinsam und entwi-
ckeln auf Ihr Unternehmen zuge-
schnittene Lösungen und Strate-
gien (zum Beispiel Monitoring 
und Abbildung im ERP-System).  

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie auf der Inter-
netseite Digitalsteuern – relevan-
ter als man denkt. Aktuelle Ent-
wicklungen weltweit und BEPS 
2.0 & Digitales. 

 

VERANSTALTUNGEN 

Webcast Live: Schulungsreihe 
„Praxisfälle zu den Grundla-
gen der Umsatzsteuer“  

Teil 1 am 15.9.2021, Teil 2 am 
22.9.2021, Teil 3 am 29.9.2021 

 

Webcast Live: VAT meets Au-
tomotive – aktuelle Trends 
und Entwicklungen  

Veranstaltung am 15.9.2021 

 

Webcast Live: Konsignations-
lager 

Veranstaltung am 28.9.2021 

 

Webcast Live: Zoll, Umsatz-
steuer und Verrechnungs-
preise 

Veranstaltung am 6.10.2021 

 

Webcast Live: Quick Fixes 
2020 – Status Quo & Erfah-
rungsberichte 

Veranstaltung am 28.10.2021 

Webcast Live: Lohnsteuerli-
che, umsatzsteuerliche und 
sozialversicherungsrechtliche 
Herausforderungen bei der 
Scheinselbstständigkeit 

Veranstaltung am 29.10.2021 

Weitere Informationen zu den 
Veranstaltungen und die Anmel-
deformulare finden Sie in Kürze 
hier. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-07-23-USt-Flutkatastrophe-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://directservices.kpmg.de/html/de/kpmg-digitalsteuer-quick-check.php?utm_source=pdmmailing&utm_medium=email&utm_campaign=quick_check
https://directservices.kpmg.de/html/de/kpmg-digitalsteuer-quick-check.php?utm_source=pdmmailing&utm_medium=email&utm_campaign=quick_check
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/10/digitalsteuern-relevanter-als-man-denkt.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/10/digitalsteuern-relevanter-als-man-denkt.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/10/digitalsteuern-relevanter-als-man-denkt.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/12/beps-2-0-digitales.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/12/beps-2-0-digitales.html
https://home.kpmg/de/de/home/events.html
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